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Internationaler Versöh nu ngsbu nd 
Intemational Fellowship ofReconciliatlon Movimlento Intemaclonal de la Reconciliaci6n 

österreichischer Zweig 

;C,,::.:triifi: Ste 11 ungnahme zum 
dem das ZDG 1986 geändert wird 

Entwurf eines 
(ZDG-Novelle 

Tel.O 222/4085332 
D,e EI~ste, ßLZ 20 I I I 
KOlllo~NI~ OOO~33928 

Bundesgesetzes, mit 
1995) 

Zahl: 95.024/338-IV/11/95/HA 

L 

1. Im allgemeiuRu: 

})er I nternati ona 1 e Versöhnungsbund J österr. Zwe ig, begrüßt 
grundsätzlich das Vorhaben, eine dauerhafte Regelung für den Zi­
vildienst zu schaffen; sodaß nicht alle zwei Jahre eine Neuver­
hand 1 ung und N ove 11 i erung notwendi g wird. Ebenso ha 1 ten Ni r C 3 

für erfreu li ch, daß durch die vorge5 ch 1 agene . Nove 11 i erung die 
"GeHissensprüfung" endgültig abgeschafft Hird und eine einfacll::~ 
}:' -~;lärung für die Anerkennung als Zivildiener genügt. Trotz die­
ser positiven Aspekte müssen wir jedoch schwere Bedenken gegf:"n. 
die dzt. Fassung und die vorgeschlagene Novellierung anmelden. 

Ji,bgesehen davon, daß schon seit Einführung des ZD von vielen 
Seiten vorgetragenen Wünschen (Schritte österreichs zu Abrüstung 
und Erltmi 1 j_ tari si erung I Ausg 1 i ed_erurlg de s zr) atlS d_er TJLV, ZD al:3 
~! ~ "i chh'ertig-e Al terna ti ve zum Wehrd i enst! Erwe i t.erung der Ei n­
satzbereiche um friedenspolitische und -pädagogische Tätigkeiten. 
usw.) ',<1 i ederum in ke i ner We i se Rechnung getragen wird 1 ersehe i­
nen uns einige Punkte besonders problematisch: 

•• Das Recht auf "rlehrdienstverr-veigerung aus Gewissensgründen" 
wi~d durch die rein formale Verwendung des Begriffs Gewiss::en 
v:llig ausaehbhlt. Demgegenüber scheint sich eine Auffassung 
durchz 1J_setzen, die den ZD und seine kor:,J .. ~rete Ausgestal tung aU:3-
:c;chließlich als "Steuerungsinstrument" zur Erreichung einer als 
ausreichend angesehenen Anzahl von Wehrpflichtigen benützt. 
lJ~ese Sichtweise widerspricht u.E. sämtlichen internationalen 
Richtlinien und Konventionen zum Recht auf Gewissensfreiheit. 
\<ir fordern daher eine Gesetzgebung, die den Begriff der Wehr­
dienstverweigerung aus Gewissensgründen ernst nimmt, was z.D. 
eine zeitlich nicht beschränkte Antragsmöglichkeit, die MBglich­
keit des Gewissenswandels zu jeder Zeit und die Nicht-Uberprüf­
:h3xkei t der Gewissensentscheidung inkl udiert. 

* Ein weiterer Problempunkt ist 
'~::<: euerungs instrument" e inge setzte Da lIeT 

nate). Eine solche Regelung verletzt 
Hr"chtssicherhei t für die Betroffenen 

für uns die als 
des oZD (11 oder 12 Ko­
die Gew~hrleistung der 
einmal abgesehen davon, 

daS der zn grundsätzlich nicht länger 
~,' lte ("'02U ebenfalls entsprechende 
Europarat bzw. -parlament existieren). 

als der Wehrdienst daue) n 
Resolutionen von UNO uLd 
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~ Schließlich scheinen sich mit jeder ZDG-Novelle die Belastun­
gen und Benachteiligungen noch mehr auf die Seite der Zivildie­
nsr zu verschieben von einer "gleichen Belastung'! wie bei 
Wehrdienern kann u.E. schon I~ngst nicht mehr gesprochen werden. 

2. Zu einzelnen Vorschlägen des Entwurfs: 

* _;:_~~2_: Es ist Y .. eirles,,,,regs eirlsicb.t,i(;) W2_l--'\_~iT\ dct:::-, F~ecll-t. 2 1J.f 71 .. :-)­
~:a.be einer Zivildiensterklärung- (auf einen Monat) zeitlich be­
fristet sein soll und erst nach 5 bzw. 7 Jahren wieder auflebt_ 
-\';ir halten diese Begelung (insbesondere in Verbindung mit dem 
vorgesehenen begrenzten Aufschubsrecht) für elen Ver-such ein",_ 
Umgehung einschlägiger Urteile des Obersten Gerichtshofes und 
treten deshalb für ein Antragsrecht bis 
r,ss Einberufungsbefehls ein. Besonders 

14 Tage nach Erhalt 9~ 

prekär 
rn~Lrlg} da.!:, bei 1-[ e l-ll-P f I ich. ti gen J d. i e i.I~I.:!.~· e ~J. (3 r~'iJ.l~!J=;_ ~".] e ~t-J;-=- d. i e rL,S -(~, LI e r' ei -! :3 
;~r Gänze abgeleistet haben, eine Befreiung erst nach Ablauf si­
lles ,Jal11-es eilltl-itt v.larlll 30l-~St'j t-{er~n fLic}-li.=. i':"r': '~~~r·j.sel!.f::-Lll~', 

t--Jil-d siel! ein TIlöglichel- Ge~"JisS(~r"l5W\.~ndel 2fP df:::!IJ.tlich.:3terl J:;en18l-'k­
bar machen (5, auch §5, Abs.2)? 

~: Z1...l _§7 (2) irl Y_§.~_~;ir1q~~nq mit ____ §_5 -.!:6): "hrie l)el~eits a_1Jsgefüb.l~ti 
lehnen wir diese Regelung ab und fordern eine gleiche Dauer von 
Wehrdienst und Zivildienst. 

'" Zt1 JO 1 Das (lTn~)\/erstä.ndnis von Gel",jo::;sen und GewissenslAJ3Ji­

deI drückt sich auch darin aus, daß ein Wechsel vom zn zum Wehr­
dienst nicht mehr m~glich sein soll. 

• zll __ JE~: Wir begrüßen die Möglichkeit, daß Zivildiener und auch 
};echtsträger einen gc setz 1 i ehen _':'-t;::T:C;~'-'-;! auf Zut"e i sung binnen 
J~hresfrist bekommen sollen. 

~. ~~§12a.: Auch dieser Zusatz findet unsere Zustimmung. 

zu ____ §J_2b: Als Mitgliedsorga_nisation im Verein österreichiscbe 
lriedensdienste (Trägerorganisation gern. §12b) verweisen wir auf 
die entsprechende Stellungnahme und schließen uns dieser an. Wir 
{'-euen uns über die positive Wertschätzun~!j die diese Möglich~ 

keit. (ies Auslandsc,-j.erlstes ari.,Scl-leillencl 2 1J.cb tll clerl ].1~tlgen des Ge-­

setzgebers findet . 

•. !::.~~j_14: Obwohl t<Jir das Bemühen, Kosten einzusparen, verstehen; 
:;;cheint uns die vorgeschlagene Beschränkung des Aufschubrechts 
für ~Tehr- und ZD-pf 1 i cht i ge auch dadurch mot i vi ert J einer L1 
:-:päterem Lebensa 1 ter vi eIl eicht wahrsehe i nl i chereri Entsche i dung 
zum zn entgegenzuwirken. So wUrde auch diese Regelung als 
"steuerungsinstrument" eingesetzt, was wir aus obigen Gründen 
ablehnen. Falls eine schnelle Umsetzung der getroffenen Ent­
scheidung gewünscht wird, ist diese durch die in §10 geschaffene 
Hegelung jederzeit dt~rchführbar. F'_ir alle anderen Fälle vertr;­
ten wir das Prinzip der Freiheit und Flexibilität in der eigenen 
Lebensgestaltung und treten daher im Prinzip für eine Beibehal­
-L',mg der bisherigen Aufschubregelungen ein, wobei für uns eine 
generelle Obergren:e von 30 ,Jahren als Möglich.keit in Betrac'-'!; 
l:, .·;,mt . 

j; zu §~9 _~~~: Wir begrüßen die Regelungen, die auf Einschaltung 
eines Amtsarztps verzichten. 

\'·:ien, 09.06.1995 

././ -
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;~ . .... ,_i~ /~ 

./ i / l . .' ,'-

Fete Hämmerle 
(Vorsitzender) 
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